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Norm

AHG §1 G

AHG §9 Abs5

JN §1 BIIb

Rechtssatz

Wenn der Anspruch nicht schon in der gegen das Organ gerichteten Klage in rechtlicher und tatsächlicher Beziehung

als ein Anspruch aus einer unter das AHG fallenden Handlung eines Organes dargestellt wird, kann die Zuständigkeit

nur nach den rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen der Klage beurteilt werden. Die Klage ist daher abzuweisen

und nicht zurückzuweisen.

Entscheidungstexte

1 Ob 212/55

Entscheidungstext OGH 01.06.1955 1 Ob 212/55

1 Ob 204/67

Entscheidungstext OGH 24.10.1967 1 Ob 204/67

1 Ob 38/71

Entscheidungstext OGH 13.05.1971 1 Ob 38/71

Veröff: MietSlg 23613

1 Ob 11/79

Entscheidungstext OGH 02.05.1979 1 Ob 11/79

1 Ob 11/90

Entscheidungstext OGH 14.11.1990 1 Ob 11/90

nur: Wenn der Anspruch nicht schon in der Klage in rechtlicher und tatsächlicher Beziehung als ein Anspruch aus

einer unter das AHG fallenden Handlung eines Organes dargestellt wird, kann die Zuständigkeit nur nach den

rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen der Klage beurteilt werden. Die Klage ist daher abzuweisen und nicht

zurückzuweisen. (T1) Veröff: ÖBl 1991,127

1 Ob 38/94

Entscheidungstext OGH 13.12.1994 1 Ob 38/94
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